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Impfempfehlungen für Personal im Gesundheitswesen

Die Ständige Impfkommission (STIKO)
des Robert-Koch-Instituts veröffentlicht
einmal jährlich Impfempfehlungen für
die Allgemeinbevölkerung in Deutsch-
land.

Die aktuellen Empfehlungen beinhalten
unter anderem den Impfkalender (Stan-
dardimpfungen) für Säuglinge, Kinder,
Jugendliche und Erwachsene und die
 Tabelle der Indikations- und Auffrisch-
impfungen mit Erläuterungen (Epidemio-
logisches Bulletin 34/2016). Von den
Standardimpfungen mit  allgemeiner An-
wendung werden in der Empfehlung unter
anderem Impfungen aufgrund eines er-
höhten beruflichen Risikos unterschieden.

In Sachsen wird seit 1991 regelmäßig
vom Staatsministerium für Soziales und
Verbraucherschutz (SMS) die Sächsische
Impfkommission als ein Beratergremium
berufen, dessen Empfehlungen der ober-
sten Landesgesundheitsbehörde als Ent-
scheidungsgrundlage für die öffentliche
Empfehlung von zum Beispiel Schutz-
impfungen dienen. Die SIKO beobachtet
und diskutiert fortlaufend die Entwick-
lungen im Impfschutz und bei Impfstof-
fen, verfolgt Veröffentlichungen von Ex-
pertengremien und leistet umfangreiche
Öffentlichkeitsarbeit. Die Impfempfeh-
lungen der SIKO unterscheiden sich in ei-
nigen Punkten von den Impfempfehlun-
gen der STIKO.

Seit 1993 werden im Freistaat Sachsen
die Empfehlungen der Sächsischen Impf-
kommission, novelliert mit der „Verwal-
tungsvorschrift über öffentlich empfoh-
lene und zur unentgeltlichen Durch-
führung bestimmte Schutzimpfungen und
andere Maßnahmen der spezifischen Pro-
phylaxe (02/2010)“, umgesetzt. Die Ge-
sundheitsämter im Freistaat Sachsen füh-
ren hiernach unentgeltliche Impfungen
entsprechend SIKO-Empfehlung durch.
Sofern keine weiteren Verträge mit Ko-
stenträgern abgeschlossen wurden, sind
diese Impfungen durch öffentliche Mittel
zu bestreiten. Durch die „Impfvereinba-
rung Sachsen – Satzungsleistungen“ ha-
ben mehrere Krankenkassen der Über-
nahme der Kos ten für die Impfungen
nach SIKO-Empfehlung zugestimmt.

Schutzimpfungen bei berufs- oder ausbil-
dungsbedingtem Risiko sind allerdings
ausgenommen, die Kosten hierfür hat der
Arbeitgeber zu tragen (§1 Abs. 3).

Berufsbedingte Impfindikation

Die Verantwortlichkeiten für Impfungen
im betrieblichen Kontext sind in Deutsch-
land gesetzlich klar geregelt: Das Ar-
beitsschutzgesetz verpflichtet jeden Ar-
beitgeber, die Arbeitsplätze entsprechend
ihrer Gefährdungen zu beurteilen (§ 5
ArbSchG) und entsprechende Maßnah-
men zum Schutz der Gesundheit der Mit-
arbeiter zu ergreifen.

Beim Umgang mit biologischen Arbeits-
stoffen im Gesundheitswesen (Bio-
StoffV) hat der Arbeitgeber entsprechend
der Arbeitsmedizinischen Vorsorgever-
ordnung (ArbMedVV) eine arbeitsmedi-
zinische Vorsorge durch den Betriebsarzt
durchzuführen. Die ArbMedVV wird un-
ter anderem durch die Arbeitsmedizini-
sche Regel (AMR) 6.5 ergänzt. Sie defi-
niert Impfungen als Bestandteil der
arbeitsmedizinischen Vorsorge beim Um-
gang mit biologischen Arbeitsstoffen. Die
Kosten der Vorsorge und der Impfungen
sind durch den Arbeitgeber zu tragen.

Im betriebs- und hausärztlichen Alltag
bestehen bei berufsbedingten Indikatio-
nen und Impfempfehlungen für die Allge-
meinbevölkerung häufig Unklarheiten
bei der Kostenübernahme sowohl beim
Arbeitgeber als auch beim behandelnden
Arzt, obwohl die gesetzliche Situation
eindeutig ist. Dies betrifft insbesondere
Einrichtungen zur Betreuung von Kin-
dern. Der Gesetzgeber verpflichtet den
Arbeitgeber von vorschulischen Einrich-
tungen (ArbMedVV Anhang Teil 2 Abs. 1
Satz 3 f), die Kosten der Impfleistung zu
übernehmen, nicht jedoch Arbeitgeber
von schulischen Einrichtungen (Schule,
Hort).  

Personal im Gesundheitswesen

Maßgeblich für die Impfungen im Ge-
sundheitswesen ist die Ermittlung der
 Gefährdungen in der medizinischen Ein-
richtung (Gefährdungsbeurteilung). Zwi-
schen den Empfehlungen der SIKO und

den gesetzlichen Vorgaben zur arbeits-
medizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
gibt es bezüglich der beruflichen Indi-
kation von Impfungen einige Abwei-
chungen.

Grundlegend sollte sich auch das Perso-
nal im Gesundheitswesen entsprechend
den Empfehlungen der SIKO über den
Hausarzt immunisieren lassen. Hinsicht-
lich des beruflichen Risikos ist der Ar-
beitgeber gesetzlich verpflichtet, die Ko-
sten für die Impfungen gegen Hepatitis A
und B, Masern, Mumps, Röteln, Pertussis
und Varizellen für seine Mitarbeiter zu
übernehmen, wenn der Kontakt zu infi-
zierten oder krankheitsverdächtigen Per-
sonen besteht (Anhang Teil 2 Arb-
MedVV). In Einrichtungen des Gesund-
heitswesens, charakterisiert durch häu-
figen Patientenkontakt, empfiehlt die
SIKO ausdrücklich eine jährliche Influ-
enza-Immunisierung. Immer noch sind
hier die Impfraten mit ca. 25 Prozent noch
niedriger als die Impfraten in der Bevöl-
kerung.

Influenza in Sachsen

Laut Landesuntersuchungsanstalt für das
Gesundheits- und Veterinärwesen Sach-
sen waren in den letzten Jahren durch-
schnittlich etwas weniger als 30 Prozent
der sächsischen Bevölkerung gegen In-
fluenza geimpft. Die Influenzasaison
2015/16 wies die Besonderheit auf, dass
ein hoher Anteil der charakterisierten
 Influenza B-Viren zur B-Victoria-Linie
gehörte, welche nicht im trivalenten
Impfstoff enthalten war. Sie war für ca.
50 Prozent der Influenzainfekte zustän-
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dig. Im Grippeimpfstoff für die kom-
mende Saison ist B-Victoria Linie zwar
im trivalenten Impfstoff enthalten, auf-
grund der breiteren Stammabdeckung bei
Influenza B empfiehlt die SIKO jedoch
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
eine bevorzugte Verwendung der tetrava-
lenten Impfstoffe1.

Personenbezogene Daten
von Beschäftigten

Durch das Gesetz zur Stärkung der
 Gesundheitsförderung und Prävention
(PrävG) wurden mehrere Änderungen
des Infektionsschutzgesetzes vorgenom-
men. Leiter medizinischer Einrichtungen
(§23 Abs. 3 IfSG) haben zu gewährlei-
sten, dass nach dem aktuellen Stand der
Wissenschaft alle Maßnahmen umgesetzt
werden, um nosokomiale Erkrankungen
zu verhindern. Können diese Erkrankun-
gen durch Schutzimpfungen verhütet
werden, ist der Arbeitgeber berechtigt, In-
formationen über den Impf- und Serosta-
tus des Beschäftigten zu erheben (§23 a
IfSG), um über die Begründung eines Be-
schäftigungsverhältnisses oder über die
Art und Weise einer Beschäftigung zu
entscheiden. Der Bundestagsausschuss
für Gesundheit begründet diese Ände-
rung darin, dass die Umsetzung der
STIKO-Empfehlungen des Robert-Koch-

Instituts für das Personal in den in § 23
genannten Einrichtungen für die Verhin-
derung der Verbreitung von Erkrankun-
gen eine wesentliche und entscheidende
Anforderung darstellt. Durch einen un-
zureichenden Impfschutz beim medizi-
nischen Personal kommt es zur Über-
tragung von Erregern impfpräventabler
Erkrankungen auf Patienten.

Der Arbeitgeber kann, wenn und soweit
dies im Hinblick auf § 23 Absatz 3 erfor-
derlich ist, vom Beschäftigten Auskunft
oder die Vorlage eines Nachweises über
das Bestehen von Impfschutz oder das
Bestehen einer natürlichen Immunität in
Bezug auf die impfpräventablen Krank-
heiten verlangen.

Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und das Bundesministerium für
Gesundheit veröffentlichten im Novem-
ber 2015 hierzu eine Stellungnahme: Die
Daten zum Impf- und Serostatus sind
 unmittelbar beim Beschäftigten zu erhe-
ben, gegebenenfalls kann der Arbeitgeber
eine ärztliche Feststellung verlangen. Das
Ausstellen eines Attests zum Nachweis
eines ausreichenden Impfschutzes ist un-
bedingt von der arbeitsmedizinischen
Vorsorge zu unterscheiden. Der Betriebs-
arzt bestätigt lediglich die Durchführung
einer arbeitsmedizinischen Vorsorge und

gibt keine Informationen über den Ge-
sundheitszustand der Beschäftigten an
den Arbeitgeber weiter. Übernimmt der
Betriebsarzt dennoch die Erhebung des
Impf- und Serostatus, erfolgt dies auf-
grund eines eigenständigen Auftrags,
der klar von der arbeitsmedizinischen
Vorsorge getrennt werden muss. Werden
arbeitsmedizinische Vorsorge und Unter-
suchung nach § 23a IfSG in  einem Termin
durchgeführt, muss der  Betriebsarzt die
unterschiedlichen Zwe cke offenlegen und
der Impfnachweis bzw. Serostatus muss
unabhängig von der Vorsorgebescheini-
gung attestiert  werden.
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Bemerkung der KV Sachsen:
1 Impfempfehlung E1 (Empfehlungen der Sächsi-
schen Impfkommission zur Durchführung von
Schutzimpfungen im Freistaat Sachsen): Jährli-
che Impfung, vorzugsweise im Herbst mit einem
Impfstoff aktueller, von der WHO empfohlener
Antigenkombination (trivalent oder tetravalent).


